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VORSCHLÄGE

Der Haushaltskontrollausschuss ersucht den federführenden Haushaltsausschuss, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. erinnert daran, dass die Kommission als Exekutivorgan der Europäischen Union über die 
von ihr erzielten Fortschritte Rechenschaft ablegen muss; fordert die Kommission daher 
auf, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen ihren Rechnungsprüfungen 
(Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit) und den Wirtschaftlichkeitsprüfungen (Prüfung 
der optimalen Mittelverwendung) herzustellen; 

2. stellt fest, dass die „geteilte Mittelverwaltung“ eine unmittelbare Folge von Artikel 5 des 
EG-Vertrags sowie das Ergebnis des Fehlens einer wirklichen „EU-Verwaltung“ ist; weist 
erneut darauf hin, dass bei den derzeitigen Regelungen ein hohes Risiko besteht, dass rein 
nationalen Erwägungen der Vorrang vor gemeinsamen EU-Interessen eingeräumt wird; 
hält es für notwendig, dass für nationale Stellen, die im Rahmen der geteilten 
Mittelverwaltung Aufgaben wahrnehmen, eine EU-Zulassung eingeführt wird;

3. bekräftigt seine wiederholten Forderungen nach Einführung nationaler 
Verwaltungserklärungen als Mittel zur Stärkung der nationalen Rechenschaftspflicht;  
bedauert, dass sich die Kommission nicht angemessen bemüht hat, günstige Bedingungen 
für die Einführung eines solchen Instruments zu schaffen; ist der Auffassung, dass diese 
Untätigkeit der Kommission dem in ihrer Mitteilung vom 12. September 2007 „Den 
Haushalt reformieren, Europa verändern“ (SEK(2007)1188, S. 5) erklärten Ziel 
zuwiderläuft, dass die Verwendung der Haushaltsmittel „höchsten Standards“ zu genügen 
hat;

4. ist der Auffassung, dass im Falle der Unmöglichkeit, für einen bestimmten Politikbereich 
eine umfassende Rechenschaftspflicht einzuführen, der fragliche Politikbereich geändert 
oder eventuell abgeschafft werden muss; ist der Überzeugung, dass die volle Übernahme 
der Verantwortung für die Ausführung durch die damit beauftragte Stelle ein ebenso 
unverzichtbarer Bestandteil der politischen Entscheidung sein sollte wie die Festlegung 
der Konzeption, der Ziele, des Investitionsumfangs und des spezifischen Rechtsakts;

5. begrüßt, dass der Europäische Rechnungshof (ERH) in seiner Stellungnahme Nr. 2/20041 
den Begriff des „hinnehmbaren Fehlerrisikos“ eingeführt hat; fordert die Kommission auf, 
den Haushaltsbehörden die verschiedenen Optionen vorzustellen und dabei für 
verschiedene Fehlerquoten die Kosten der Kontrollen anzugeben; ist der Ansicht, dass das 
„hinnehmbare Fehlerrisiko“ je nach Art, Komplexität und methodischen Vorgehensweisen 
bei der Verwaltung der Programme differenziert werden muss;

6. vertritt die Ansicht, dass der ERH die Qualität der Kostenkalkulation der Kommission 
bewerten sollte.

1  Abl. C 107 vom 30.4.2004, S. 1.
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